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5. Zurechnung des Leasing-Gegenstandes 

Nach welchen Kriterien ist die Frage der Zurech
nung des Leasing-Gegenstandes zu beurteilen? Ent
scheidend ist, wer wirtschaftlicher Eigentümer des Lea
sing-Gegenstandes ist und wer einen etwaigen Mehr
wert nach Ablauf des Leasing-Vertrages realisieren 
kann. Im einzelnen hat die Finanzverwaltung folgende 
Grundsätze aufgestellt: 

5.1 Vollamortisationsvertrage 

Erhält der Leasing-Geber während der Grundmiet
zeit aus den Leasing-Raten eine volle Deckung seiner 
Investitions- und Finanzierungskosten, dann gilt: 

5.1.1 Vollamortisationsverträge ohne Option 

Beträgt die Dauer der unkündbaren Grundmietzeit 
mindestens 40% und höchstens 90% der betrieblichen 
Nutzungsdauer des Leasing-Gegenstandes, dann ist die 
Sache dem Leasing-Geber, andernfalls dem Leasing-
Nehmer zuzurechnen. 

Beispiel: 
Eine EDV-Anlage, deren betriebsgewöhnliche Nut

zungsdauer beispielsweise fünf Jahre (60 Monate) be
trägt, ist mithin dem Leasing-Geber zuzurechnen, 
wenn die Grundmiete über mindestens 24 Monate und 
höchstens 54 Monate läuft. 

Die Ermittlung der betriebsgewöhnlichen Nut
zungsdauer ist für Hardware verhältnismäßig einfach, 
bereitet hingegen bei Software teilweise erhebliche 
Schwierigkeiten, da es insoweit noch zu wenig Erfah
rungswerte gibt. Softwareleasing auf der Basis von Voll-
amortisationsverträgen kann daher zu Zurechnungs
problemen führen. 

5.1.2 Vollamortisationsverträge mit Kaufoption 

Hat der Leasing-Nehmer nach Ablauf der Grund
mietzeit das Recht, den Leasing-Gegenstand zu erwer

ben, dann erfolgt die Zurechnung beim Leasing-Geber, 
wenn die Grundmietzeit mindestens 40% und höch
stens 90% der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer 
beträgt und der von vorneherein zu vereinbarende 
Kaufpreis mindestens so hoch ist wie der unter An
wendung der linearen AfA zu ermittelnde Restbuch
wert des Leasing-Gegenstandes oder - falls geringer -
der gemeine Wert des Leasing-Gegenstandes im Zeit
punkt des Erwerbs. 

5.1.3 Vollamortisationsverträge mit 
Mietverlängerungsoption 

Steht dem Leasing-Nehmer das Recht zu, den Leas
ing-Vertrag nach Ablauf der Grundmietzeit durch ein
seitige Erklärung zu verlängern, dann ist der Leasing-
Geber als wirtschaftlicher Eigentümer des Leasing-Ge
genstandes zu betrachten, wenn die Grundmietzeit 
mindestens 40% und höchstens 90% der betriebsge
wöhnlichen Nutzungsdauer beträgt und die nach Ab
lauf der Grundmietzeit folgende Anschlußmiete min
destens so hoch wie der auf der Basis des linearen Rest
buchwertes oder - falls niedriger - des gemeinen 
Werts zu ermittelnde Wertverzehr des Leasing-Gegen
standes ist (bei Gebäuden gelten insoweit spezielle Re
gelungen). 

5.2 Teilamortisationsverträge 

Bei Verträgen, die dem Leasing-Geber innerhalb der 
Grundmietzeit keine vollständige Deckung seiner In
vestitions- und Finanzierungskosten gewähren, ist wie 
folgt zu differenzieren: 

5.2.1 Teilamortisationsvertrag mit Andienungsrecht 

Bei dieser Vertragsgestaltung hat der Leasing-Geber 
das Recht, vom Leasing-Nehmer den Erwerb des Lea
sing-Gegenstandes zum Ende der Grundmietzeit zu ei
nem von vorneherein fixierten Kaufpreis zu verlangen. 
Der Leasing-Nehmer seinerseits ist nicht berechtigt, 
durch einseitige Erklärung die Übertragung des Lea
sing-Gegenstandes auf sich herbeizuführen. 

Der Gegenstand ist dem Leasing-Geber zuzurech
nen, da ihm allein die Chance einer Wertsteigerung zu
kommt - der Leasing-Geber kann nämlich bei Ablauf 
der Grundmietzeit nach eigenem kaufmännischen Er
messen entscheiden, ob er das Andienungsrecht ausübt 
oder einen evtl. höheren Wert durch Veräußerung an 
Dritte realisiert. 

5.2.2 Teilamortisationsvertrag mit Aufteilung des 
Mehrerlöses 

Bei dieser Vertragsform besteht auf Seiten des Lea
sing-Nehmers weder ein Recht noch eine Verpflich
tung zur Übernahme des Leasing-Gegenstandes nach 
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Ablauf der Grundmietzeit. Der Gegenstand wird viel
mehr durch den Leasing-Geber veräußert. 

Der Leasing-Gegenstand ist dem Leasing-Geber zu
zurechnen, wenn 
— der Leasing-Nehmer einen etwaigen Veräußerungs

verlust des Leasing-Gebers auszugleichen hat bzw. 
— der Leasing-Geber mindestens 25% eines etwaigen 

Veräußerungsgewinnes erhält. 
Der Veräußerungsverlust bzw. Veräußerungsgewinn 
wird hierbei durch Vergleich der Investitions- und Fi
nanzierungskosten des Leasing-Gebers mit dem Veräu
ßerungserlös ermittelt. 

5.2.3 Teilamortisationsvertrag mit Kündigungsrecht 

Dieser Vertragstyp sieht vor, daß der Leasing-Neh
mer berechtigt ist, den Vertrag nach Ablauf einer 
Grundmietzeit von mindestens 40% der betriebsge
wöhnlichen Nutzungsdauer des Leasing-Gegenstandes 
zu kündigen. 

Das Leasing-Objekt ist dem Leasing-Geber zuzu
rechnen, wenn der Leasing-Nehmer verpflichtet ist, an 
den Leasing-Geber bei Vertragsende 
— eine Abschlußzahlung in Höhe der Differenz zwi

schen den Gesamtkosten des Leasing-Gebers und 
den während der Vertragszeit entrichteten Leasing-
Raten 

— abzüglich bis zu 90% des vom Leasing-Geber bei 
Veräußerung an Dritte erzielten Erlöses 

zu entrichten. Unterschreitet der anzurechnende Teil 
von 90% des Veräußerungserlöses des Leasing-Gegen
standes die Differenz, ist Voraussetzung für eine Zu
rechnung beim Leasing-Geber, daß der Leasing-Neh
mer den Minderbetrag ausgleicht. 

Für EDV-Produkte ist diese Vertragsform ganz be
sonders geeignet, da sie es dem Leasing-Nehmer er
möglicht, sich - wenn auch unter nennenswerten Zu¬
zahlungen - im Falle einer Überalterung des Leasing-
Gegenstandes frühzeitig vom Vertrag zu lösen und die 
neueste EDV-Generation anzuschaffen. 

5.3 Spezial-Leasing 

Ist der Leasing-Gegenstand speziell auf die Verhält
nisse des Leasing-Nehmers zugeschnitten und kann er 
nach Ablauf der Grundmietzeit nur noch durch diesen 
sinnvoll genutzt werden, dann ist der Gegenstand dem 
Leasing-Nehmer zuzurechnen, ohne daß es auf das 
Verhältnis zwischen Grundmietzeit und Nutzungs
dauer ankommt. Dieser Fall wird regelmäßig beim Lea
sing von Individual-Software vorliegen. 

5.4 Sonstige Leasing-Modelle 

Die vorstehend erfolgte Einordnung befaßt sich mit 
den gebräuchlichsten Leasing-Formen, ist jedoch nicht 
abschließend. Kaufmännischer und juristischer Ein
fallsreichtum führt immer wieder zu neuen Vertrags
formen, die erst bei detaillierter Analyse einen Rück
schluß zulassen, ob der Leasing-Geber oder der Lea
sing-Nehmer wirtschaftlicher Eigentümer des Objektes 
ist. Entscheidend ist hierbei immer das Kriterium, wel
che Vertragspartei eine bei Beendigung des Leasing-
Vertrages etwa vorhandene Wertsteigerung für sich 
realisieren kann. W. G. 
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Neue Schiedsgerichtsordnung 
Am 1. Januar 1988 ist die neue Schiedsgerichtsord

nung des Deutschen Ausschusses für Schiedsgerichts
wesen in Kraft getreten. Sie berücksichtigt besonders 
die Belange der EDV-Branche und bietet hier eine al
ternative Möglichkeit der Streitschlichtung und Streit
entscheidung gegenüber der Inanspruchnahme staatli
cher Gerichte. Der Deutsche Ausschuß für Schiedsge
richtswesen ist in Zusammenarbeit mit der Industrie-
und Handelskammer zu Köln bei der Auswahl geeig
neter, im EDV-Bereich erfahrener Schiedsrichter, be
hilflich. 

Die Schiedsgerichtsordnung garantiert durch ein 
verwaltetes Verfahren einen zügigen und korrekten 
Ablauf; sie hat eine Gebührenregelung, die eine 
Schiedsgerichtsvereinbarung auch bei geringeren 
Streitwerten annehmbar macht und eignet sich auch 

für Verfahren mit internationalem Bezug. Die Schieds-
klage ist bei der Geschäftsstelle des Ausschusses einzu
reichen. Bis zur vollständigen Zusammensetzung des 
Schiedsgerichts übernimmt die Geschäftsstelle die Ver
fahrensleitung. 

Die Schiedsgerichtsordnung kann bei der Geschäfts
stelle des Deutschen Ausschusses für Schiedsgerichts
wesen, Adenauerallee 148, 5300 Bonn 1, Tel.: 02 28/ 
104-0, zum Preis von DM 7,— bezogen werden. Nä
here Auskünfte erteilen ebenfalls die Geschäftsstelle 
des Deutschen Ausschusses für Schiedsgerichtswesen 
beim Deutschen Industrie- und Handelstag, Frau Möl
ler, und die Industrie- und Handelskammer zu Köln, 
Unter Sachsenhausen 10-26, 5000 Köln 1, Frau Weid
haas, Tel.: 02 21/1640-137. 

U. Weidhaas 
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